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sehen Richters aus, die die Verfassung einheitlich in Art. 94 
bis 96 regelt.

Die Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte arbeiten 
und leben dort, wo sie als ehrenamtliche Richter Recht spre
chen. Damit wird eine große Bürgernähe der Rechtsprechung 
und der damit verbundenen Tätigkeit erreicht.

Eine wichtige Basis unseres sozialistischen Gerichtswe
sens sind die Konfliktkommissionen in den Betrieben. Die 
Mitglieder der Konfliktkommission sind eng mit den öko
nomischen Prozessen und deren Leitung im Betrieb, mit der 
Sphäre der Arbeit und den Arbeitskollektiven verbunden. 
Sie tragen zur Verwirklichung der Rechte der Werktätigen 
im Arbeitsprozeß bei, garantieren in den Beratungen der 
Konfliktkommissionen den gerichtlichen Schutz dieser 
Rechte und sorgen für die Durchsetzung rechtlicher Verant
wortung und Verantwortlichkeit.5

Dies gilt auch für die Schiedskommissionen in den Ter
ritorien. Durch ihre unmittelbare Tätigkeit im Wohnbereich 
und in der sonstigen Freizeitsphäre der Bürger haben sie 
vielfältige Möglichkeiten, solchen Verhaltensweisen entge
genzuwirken, aus denen Rechtsverletzungen und Rechtskon
flikte entstehen können.6

Beratungen und Entscheidungen der gesellschaftlichen 
Gerichte in einem gesetzlich geregelten Verfahren, in dem 
alle Mitglieder dieser Gerichte die Stellung eines ehren
amtlichen Richters haben, lassen die Potenzen der soziali
stischen Demokratie auf spezifische Weise hervortreten.

4. Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Richter reicht über 
den Gerichtssaal bzw. den Beratungsraum hinaus. Ihr stän
diges Mitwirken an der Lösung der inhaltlich mit der Recht
sprechung verbundenen Tätigkeit (§ 3 GVG)7 ist ein we
sentlicher Faktor für die enge Verbindung der Gerichte mit 
den Bürgern. Das widerspiegelt sich insbesondere bei der 
Erläuterung des sozialistischen Rechts und der Durchsetzung 
der gerichtlichen Entscheidungen sowie bei der Auswertung 
von Verfahren bzw. Beratungen. Diese Arbeit ehrenamtli
cher Richter beruht auf den gleichen Prinzipien sozialisti
scher Demokratie wie die Tätigkeit des Abgeordneten als 
sozialistischer Volksvertreter in seinem Wahlkreis sowie im 
Betrieb.

Ausübung richterlicher Tätigkeit
durch Schöffen und Mitglieder gesellschaftlicher Gerichte

Die Rechtsprechung ist der Hauptinhalt der Tätigkeit der 
staatlichen und gesellschaftlichen Gerichte. Die gleichbe
rechtigte Ausübung der Rechtsprechung ist daher der spe
zielle Auftrag der ehrenamtlichen Richter, für den sie ge
wählt sind und Verantwortung tragen. Er steht im Zentrum 
ihrer Tätigkeit, weil die sozialistische Demokratie wesent
lich in der Mitgestaltung des Entscheidungsprozesses reali
siert wird und gerichtliche Entscheidungen die spezifische 
Form der Machtausübung mittels der Rechtsprechung sind. 
Das unterstreicht die Bedeutung der umfassenden Ausübung 
der richterlichen Funktion durch die ehrenamtlichen Rich
ter.

Der gerichtliche Ehtsd. eidungsprozeß ist das Hauptfeld 
der Verwirklichung der Mitgestaltungsrechte der ehrenamt
lichen Richter. Damit verwirklichen sie persönlich Grund
rechte (Art. 21, 87, 90 Abs. 3, 94 Abs. 2, 96 Verf.). Hohe An
forderungen an diese demokratische Mitgestaltung ergeben 
sich vor allem daraus, daß über rechtserhebliche Konflikte 
auf der Grundlage der Feststellung der Wahrheit und in 
ausschließlicher Bindung an die Rechtsvorschriften zu ent
scheiden ist.

Die aus einem Berufsrichter und zwei Schöffen zusam
mengesetzten Kammern der Kreisgerichte bzw. Senate der 
Bezirksgerichte sowie der Militär- und Militärobergerichte 
sind Entscheidungsgremien, in denen sich die juristischen 
Kenntnisse und Erfahrungen der einen mit den Erfahrungen 
und Kenntnissen der anderen aus der unmittelbaren Mit
wirkung an der Gestaltung der gesellschaftlichen Prozesse 
zu einer Einheit verbinden. Mit dem Erschließen der sozia
len Erfahrungen der Schöffen erlangt die gerichtliche Ent
scheidung die erforderliche sachliche Qualität. Deshalb ist

die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Berufsrich
tern und Schöffen in der Rechtsprechung besonders wichtig. 
Neben dem gleichen Stimmrecht (Art. 96 Abs. 2 Verf.) sind 
die Voraussetzungen und der Inhalt ihrer Mitarbeit sowie 
die Verwirklichung ihrer gleichen Rechte notwendige Attri
bute der Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit der 
Schöffen.

Für die Tätigkeit der Schöffen sind deshalb in der Ge
sellschaft und am Gericht die günstigsten Bedingungen zu 
schaffen, damit sie ihr richterliches Ehrenamt gleichberech
tigt wahrnehmen und sich in den Verfahren ihr eigenes Ur
teil bilden können. Die Schöffen an den Kreisgerichten sol
len beispielsweise regelmäßig jährlich einmal für zwei Wo
chen an der Rechtsprechung teilnehmen. Dieser Grundsatz 
wurde in § 50 GVG festgelegt. Die gleichberechtigte, sach
kundige und wirksame Wahrnehmung dieses Ehrenamtes 
erfordert auch, für jeden Berufsrichter jeweils ein Schöffen
paar einzusetzen.

Gesetzliches und gerechtes Entscheiden setzt Kenntnisse, 
Erfahrungen und Rechtsbewußtsein voraus, denn wirklich 
gleichberechtigtes Mitwirken verlangt vom ehrenamtlichen 
Richter „die Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden zu 
können“.8 Unvoreingenommenheit darf auch hier nicht ver
wechselt werden mit Unkenntnis oder Unvorbereitetsein, 
denn gerade im gerichtlichen Entscheidungsprozeß muß gel
ten (und zwar für alle Entscheidenden): „Je freier ... das 
Urteil eines Menschen in Beziehung auf einen bestimmten 
Fragepunkt ist, mit desto größerer Notwendigkeit wird der 
Inhalt dieses Urteils bestimmt sein; während die auf Un
kenntnis beruhende Unsicherheit, die zwischen vielen ver
schiedenen und widersprechenden Entscheidungsmöglichkei
ten scheinbar willkürlich wählt, eben dadurch ihre Unfähig
keit beweist, ihr Beherrschtsein von dem Gegenstände, den 
sie gerade beherrschen sollte.“9

Zu den Voraussetzungen für die verantwortungsbewußte 
Wahrnehmung des richterlichen Ehrenamtes gehört neben 
persönlichen Eigenschaften und persönlichem Engagement 
für Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit vor allem auch die 
Qualifizierung der Schöffen für diese und in dieser Funk
tion. Das schließt ihre konkrete Vorbereitung auf jedes Ver
fahren ein. Es obliegt der Verantwortung der Berufsrichter, 
ihnen solche Bedingungen zu schaffen, daß sie sich die er
forderlichen Sach- und Rechtskenntnisse, die die einschlä
gige Rechtsprechung einbeziehen, erarbeiten können.

Die Kollektivität des Gerichts muß sich auch in der Ver
handlung äußern. Die volle Wahrnehmung der richterlichen 
Funktion durch die Schöffen erfordert, das Fragerecht zur 
Feststellung der Wahrheit als Entscheidungsvoraussetzung 
auszuüben. Die Differenziertheit der Rechtsgebiete und 
Sachverhalte wie auch der Erfahrungen der Schöffen wirken 
sich auf die Vielfalt zweckdienlicher Fragen aus. Kollekti
vität des Gerichts bei der allseitigen sachlichen und rechtli
chen Beratung über die Entscheidung bedeutet vor allem, 
daß die Schöffen ihre Meinung zu allen Fragen frei äußern 
und daß ihre die Entscheidung mittragenden Gedanken auch 
bei der Abfassung der Urteilsgründe berücksichtigt werden 
(vgl. z. B. § 81 Abs. 1 ZPO; § 52 StPO).

Die Gewährleistung günstiger Bedingungen für die Ver
wirklichung der Gleichberechtigung von Berufsrichtern und 
Schöffen im gerichtlichen Entscheidungsprozeß stellt hohe 
Anforderungen an die Leitungstätigkeit der Kreisgerichte.10 
Dabei kommt es vor allem darauf an, kontinuierlich den 
Stand der Arbeit mit den Schöffen einzuschätzen, die Schöf
fenschulung auf hohem Niveau zu gewährleisten, im Schöf-
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